
 
 

 
 
 
 

hausadresse 
Schloßplatz 1 
16515 Oranienburg 

kontakt 
Tel. (03301) 600-5  
Fax (03301) 600-999 
info@oranienburg.de 
internet 
www.oranienburg.de 

sprechzeiten 
di.  9.00–12.00 Uhr 
 13.30–17.00 Uhr 
do.  9.00–12.00 Uhr  
 13.30–16.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 

bankverbindung 
Mittelbrandenburgische Sparkasse 
IBAN: DE58 1605 0000 3740 9236 27 
BIC: WELADED1PMB 
Gläubiger-ID: DE88ZZZ00000024381 
Steuer-Nr. 053/149/01241 

 

 

 d e r  b ü r g e r m e i s t e r  

   amt Bildung und Soziales 
datum und zeichen 

ihres schreibens             
datum und zeichen 
meines schreibens 26.07.2022       

ansprechpartner/in       

tel. 03301 600700 

fax 03301 60099700 

e-mail michelczak@oranienburg.de 
 

 Stadt Oranienburg · Schloßplatz 1 · 16515 Oranienburg   

       
Poltischen Anfrage 
AfD Fraktion 
      
      
      

 

   
 
 
Anfrage vom 21.06.2022 zur Sprachberatung in Kindertagesstätten 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
durch Implementierung der Sprachberatung im Setting Kindertagesstätten wurde eine 
weitere Säule -neben der Sprachförderung gemäß Kitagesetz und partiellen 
Förderprogrammen -  im Kontext Sprache geschaffen.  
 
Das Land Brandenburg hat dafür finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, welche der 
Landkreis Oberhavel genutzt hat, um zwei Stellen für Sprachberaterinnen zu schaffen. 
 
Das MBJS des Landes Brandenburg titelte dazu wie folgt: 
 
Im „Konzept zur Weiterentwicklung der Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung" wird als 
Grundansatz der Konzeptimplementation die Entwicklung der personalen Kompetenzen der 
pädagogischen Fachkräfte genannt. Dies soll gemäß dem Konzept der Landesregierung vor allem 
durch Sprachberatung für eine direkte Unterstützung der Erzieherinnen und Erzieher an ihrem 
Arbeitsplatz geschehen. Die vorliegenden empirischen Befunde verweisen darauf, dass Fortbildungen 
zwar einstellungsverändernd wirken können, aber nur begrenzte Auswirkungen auf 
Verhaltensänderungen bewirken. Das Sprachverhalten der Erzieherinnen und Erzieher ist aber der 
wichtigste Schlüssel zur Verbesserung der Sprachkompetenz der Kinder. Daher wird von einer 
unmittelbaren, direkten Begleitung am Arbeitsplatz und der Reflexion konkreten Verhaltens die 
stärkste Wirkung auf das sprachförderliche Verhalten der Fachkräfte und damit auf die 
Sprachkompetenz der Kinder erwartet. (= 1. Förderziel) Alle Einrichtungen mit Kindern im 
Vorschulalter verfügen über mindestens eine für die (kompensatorische) Sprachförderung qualifizierte 
Fachkraft. Aufbauend auf dem Einsatz dieser Sprachförderkräfte und den zusätzlichen Fachkräften 
aus dem Bundesprogramm ,,Frühe Chancen" sollen die landesseitig geförderte Sprachberatung 
darüber hinaus eine regionale Unterstützungsstruktur aufbauen.(= 2. Förderziel) Dabei sollen sie die 
bestehenden regionalen Angebote und Maßnahmen zur Verbesserung der sprachlichen Bildung im 
gesamten Feld der Kindertagesbetreuung (Kitas, Tagespflege, Eltern-Kind-Gruppen, andere Angebote) 
bündeln und deren Weiterentwicklung anregen sowie den Austausch, die Qualifizierung und den 
Transfer guter Praxis unterstützen. Um eine möglichst hohe Wirksamkeit Maßnahmen 
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sicherzustellen, sollen die Anbindung und der Einsatz der Fördermittel mit den örtlichen 
Unterstützungsstrukturen, Bedarfen und Ressourcen in Übereinstimmung gebracht werden. … 
 
Durch die pandemiebedingten Einschränkungen konnte das Angebot nicht in dem Umfang 
stattfinden, wie es unter anderen Umständen möglich gewesen wäre.  
 
Im Anhang finden Sie eine Übersicht über die Inanspruchnahme.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Anke Michelczak 


